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EWG-Entwurf: Verbotsmarkt

Die Kommission der Europäi
sdien W irtsdiaftsgeineinsdiaft 

hat im H eihst vergangenen Jahres 
den Entwurf einer ersten  Durdi- 
führungsverordnung zu den W ett
bewerbsregeln des EWG-Vertrages 
vorgelegt. Der M inisterrat, der für 
den Gesetzgebungsbesdiluß aus
sdiließlidi zuständig ist, hat zu
nädist dem W irtsdiafts- und Sozial
ausschuß Gelegenheit zur Stellung
nahme gegeben und alsdann, ent
sprediend den Bestimmungen des 
Vertrages, das europäisdie Parla
ment m it dem V erordnungsent
wurf befaßt.

T otales Verbot fü r N eukartelle

Der Entwurf sieht für N eukar
telle ein dem System nadi unein- 
gesdiränktes Verbotsprinzip vor, 
wonadi nidit nur ausnahmslos alle 
horizontalen Abspradien verboten 
und bis zu einer Erlaubnis durdi 
die Kommission unwirksam sind, 
sondern audi alle vertikalen V er
triebsbindungen im w eitesten Sin
ne. Der Entwurf trifft in  der Rege
lung für Neukartelle keinerlei Un- 
tersdieidungen zwisdien einzelnen 
Kartellformen oder einzelnen Arten 
der Vertriebsbindung. Die Institu
tion des W ettbewerbs wird zu 
einer dem System nadi uneinge- 
sdiränkten Maxime für die Ent
widclung des Gemeinsamen M ark
tes erhoben.

Bereits kurz nadi Vorlage des 
Verordnungsentwurfs ist das Be
kenntnis zur völligen W ettbe
werbsfreiheit von einem internatio
nalen Team anerkannter W irt- 
sdiaftsw issensdiaftler auf der von 
der Kommission selbst angeregten 
Konferenz „Tedinisdier Fortsdiritt 
und Gemeinsamer Markt" ersdiüt- 
te rt worden. Die Professoren Vito 
(Italien), M ardial (Frankreidi),
W essels (Deutschland) und W oitrin 
(Belgien) w arnen vor einer Über
bew ertung des W ettbewerbssytems 
für die Verwirklichung der Ziele 
des Gemeinsamen M arktes. Sie 
führen aus, der W ettbewerb sei 
nidit Selbstzwedc und das erstrebte 
Ziel sei nidit eine bestimmte

M arktstruktur, sondern der wirt- 
sdiaftlidie Fortsdiritt. A udi andere 
S trukturen als die auf dem W ett
bewerbsprinzip beruhenden seien 
geeignet, diesies Ziel zu erreidien.

Eine zu allgemeine und zu ab
strakte Regelung sei daher abzu
lehnen. Kartelle und Konzerne 
müßten also nadi ihrem jeweiligen 
Verhalten und n id it allein auf der 
Grundlage ihrer V ereinbarkeit oder 
N iditvereinbarkeit mit der soge
nannten W ettbew erbsstruktur des 
M arktes beurteilt werden. Es sei 
widersinnig, so heißt es weiter, im 
Namen eines liberalen Dogmas 
Kartelle und Konzerne zu verbie
ten, die im Endergebnis die wirt- 
sdiaftlidie Solidarität der sechs 
Volkswirtsdiaften unterm auern.

T otale B estandsaufnahm e
vorhan dener A bsprachen

In der Übergangsregelung für 
A ltkartelle hat die Kommission 
weniger W ert darauf gelegt, schlag
artig ein Verbot durdizusetzen. 
Ihre Bestrebungen sind vielmehr 
in erster Linie auf eine totale Be
standsaufnahme aller vorhandenen 
Absprachen gerichtet. In diesem 
Bestreben ist die Kommission so 
weit gegangen, daß sie für einige 
Arten von Absprachen eine Melde- 
pflidit normiert, deren Verletzung 
strafbar ist. Gegenstand dieser 
Meldepflicht und der damit ver
bundenen Strafandrohung sollen 
sogar soldie Absprachen sein, die 
nicht den Tatbestand des Art. 85 
Abs. 1 erfüllen.

Daß die Kommission in dem Be
streben, ihr Informationsbedürfnis 
zu erfüllen, die Grenzen über- 
sdiritten hat, die jeglid ier Gesetz
gebung in den M itgliedstaaten ge
setzt zu sein scheinen, ist in allen 
bisherigen Beratungen immer w ie
der festgestellt worden. Außerdem 
zeigt die Regelung eine sehr be- 
denklidie Tendenz, die darin be
steht, aus versdiiedenen Kartell- 
reditsordnungen der M itgliedstaa
ten diejenigen Bestimmungen zu 
übernehmen, die die Unternehmen 
in maximaler W eise belasten. So

ist beispielsweise in dieser Über
gangsregelung für A ltkartelle das 
Verbotsprinzip mit der aus dem 
niederländischen Mißbrauchsgesetz 
stammenden M eldepflidit vermisdit 
worden, obwohl in keinem der 
M itgliedstaaten bisher die Verbin
dung des Verbotsprinzips mit einer 
M eldepflidit festzustellen ist.

Z uständigkeitsregelung;
N a tion a ler D ualism us

Die eigentlichen Schwierigkeiten, 
die bisher die Verwirklichung der 
EWG - W ettbewerbsregeln verhin
dert haben, ergeben sich aus der 
dualistisdienZuständigkeitsordnung 
des EWG-Vertrages, wonach bis 
zum Erlaß der Verordnung sowohl 
die Kommission als auch die natio
nalen Kartellbehörden zur Anwen
dung der Art. 85 ff. berufen waren.

Im vorliegenden Entwurf wird 
lediglidi für die Erlaubniserteilung 
die ausschließliche Zuständigkeit 
der Kommission begründet, wäh
rend im übrigen die doppelte Zu
ständigkeit der nationalen und 
übernationalen Behörden aufredit- 
erhalten bleibt, obwohl bereits der 
V ertrag diese dualistische Ord
nung nur für eine Übergangszeit 
vorgesehen hat. Darüber hinaus 
werden den nationalen Behörden 
im Verordnungsentwurf weitge
hende Befugnisse eingeräumt, die 
im V ertrag überhaupt nicht vor
gesehen waren.

N ation a le  K artellrechtsordnungen

Es ist kein Geheimnis, daß die 
Kommission insoweit dem W ider
stand der nationalen Behörden, die 
in der Sorge um den Verlust eige
ner Kompetenzen der Zentralisie
rung der Zuständigkeiten bei der 

' Kommission widersprachen, nach
gegeben hat. Schon aus rechts
staatlichen Grundsätzen muß es 
bedenklich erscheinen, wenn mit 
der Anwendung desselben materi
ellen Redits Behörden beauftragt 
.werden, die nicht nur völlig unter
schiedlich organisiert sind, sondern 
auch auf Grund ihrer verschiedenen 
Reditstraditionen zu einer völlig 
untersdiiedlichen Praxis kommen 
müssen. H iervon abgesehen, haben
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zwei M itgliedstaaten bislang nodi 
keine Behörde, so, daß die Kom
mission sid i m it der Übertragung 
der Zuständigkeiten an einen nidit 
existenten A dressaten wendet.

In D eutsdiland w ird vielfadi 
versudit, den Eindrudc zu . er- 
wedcen, als ob das Dogma von der 
völligen W ettbew erbsfreiheit in 
den übrigen M itgliedstaaten be
reits allgem eine Anerkennung 
finde; Dabei w ird freilidi über
sehen, daß nur zwei der M itglied
staaten  eine Verbotsgesetzgebung 
haben und daß überhaupt nur einer 
dieser beiden Staaten das Verbot 
in der Praxis verw irklidit hat. 
Zwei andere M itgliedstaaten haben 
ein M ißbraudlsgesetz, und in zwei 
S taaten fehlt überhaupt eine Kar
tellgesetzgebung. Es liegt nahe, 
daß eine G leidiheit der Startbedin
gungen für alle Unternehmen des 
Gemeinsamen M arktes ohne Rüdc- 
sidit auf die N ationalität nur zu 
erreid ien  ist, w enn audi die natio

nale Gesetzgebung auf dem Gebiet 
der W ettbewerbsregelung koordi
niert wird.

Obwohl dieses Ziel nur unter 
erheblidien Sdiwierigkeiten und 
nur in einer allm ählidien Entwidc
lung bis zum Ablauf der Über
gangszeit zu verwirklichen ist, sei 
hier abschließend darauf hingewie
sen, daß in der ersten Verordnung 
zumindest auch ein erster Sdiritt 
in dieser von allen Beteiligten als 
richtig anerkannten Riditung getan 
werden müßte. Zumindest sollte 
jeder M itgliedstaat durch eine be
sondere Bestimmung daran gehin
dert werden, diejenigen Abspra
chen zu verbieten, die die Kom
mission erlaubt und die mithin als 
für den Gemeinsamen M arkt för
derlich gelten. Das V erbot einer 
solchen Absprache w äre gleichbe
deutend mit der Anerkennung der 
These, daß die nationalen Kartell
behörden das Recht haben, die op
timale Verwirklichung der V er
tragsziele zu verhindern. (Hn.)

Die Diskrepanz von Form, Inhalt und Durchführung

S e it dem Inkrafttreten  des V er
trages von Rom gibt es eine um
fangreiche Debatte über die Frage 
der A nw endbarkeit der A rtikel 
85—86 ff. als geltendes Recht in
nerhalb der sechs Länder. Diese 
Frage dürfte inzwisdien im posi
tiven Sinn geklärt w orden sein. Da
m it bleibt nichtsdestoweniger das 
p rak tisd ie Problem 'bestehen , w ie 
denn nun die außerordentlich un ter
schiedliche oder gar non-existente 
Gesetzgebung in den sechs Län
dern zu diesem  übergeordneten

Recht und zwischen den Ländern 
in  eine gewisse Abstimmung ge
bracht werden kann.

Will man die Frage summarisch 
betraditen, so läßt sie sich vor 
allem nach drei Hauptgesichtspunk
ten gliedern: einmal die Unter
schiede in der Behandlung des Kar
tellkomplexes, zum zweiten die 
Untersdiiede in der praktisdien 
Durchführung der betreffenden ge
setzlichen Bestimmungen und drit
tens endlidi die dahinterstehende 
Mentalität, die für die notwendige

Anpassung wie auch für die prak
tische W eiterentwicklung von ent- ‘ 
scheidender Bedeutung sein wird.

P o la ritä t stoischen französischer  
u n d  niederländischer R egelung

Die erste Frage läßt sich relativ 
leicht auf einen gemeinsamen N en
ner bringen. W ir haben hier eine 
gewisse Polarität vor uns. W enn 
das deutsche Kartellgesetz mehr 
oder weniger eine M ittelstellung 
einnimmt, insofern es ein grund
sätzliches Kartellverbot durch eine 
Vielzahl von Sonderbestimmungen 
aufweicht, so steht dem auf der 
anderen Seite das holländische Ge
setz vom 28. Juni 1956 gegenüber, 
das mit dem 16. Ju li 1958 in Kraft 
getreten ist und im wesentlichen 
den Charakter einer Mißbrauchs
bekämpfung trägt. W enn das nie
derländische Gesetz also gewisser
maßen in reiner Form das Prinzip 
der Überwachung an sich zulässi
ger Kartelle repräsentiert, so ist 
sein Gegenpol die französische Re
gelung, die in ihrem W ortlaut 
eigentlich strengstes Verbotsrecht 
darstellt.

Diese Strenge kommt in der 
französischen Verordnung vom 
30. Juni 1945 (Ordonnance N° 45- 
1483 in A rtikel 59 bis) k lar zum 
Ausdruck: H ier sind alle Abma
chungen und • Kartellregelungen, 
selbst stillschweigende, grundsätz
lich verboten, und jede Verpflich
tung aus derartigen Abmachungen 
ist null und nichtig. Demgegenüber 
ist der Grundton des holländischen 
Gesetzes sehr viel milder: W ird 
doch hier prinzipiell das Kartell 
mit dem, euphemistischen Ausdruck

C O M M E R Z B A N K
A K T  I E N G E S E L L S C H  A F T  

H auptverw gltungen in

D G S S E L D O R F .  F R A N K F U R T  ( M A I N ) .  H A M B U R G  

In Berlin B E R L I N E R  C O M M E R Z B A N K  Aktlengeselisdiaft
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„W ettbewerbsregelungen" bezeich
net. Angesichts der relativen 
Sdiärfe der einleitenden Artikel 
des V ertrages von Rom haben 
sdiarfe Zungen sogar das bon mot 
geprägt, eigentlidi habe man mit 
dem EWG-Vertrag das französisdie 
Recht abgesdirieben, und gefährlidi 
werde es erst dort, wo Deutsdie 
französische Gesetze durdiführen . ..

Strenge und W eichheit

Denn es läßt sich an der franzö
sisdien Regelung red it gut demon
strieren, daß nidits so heiß geges
sen ,wird, wie man es kocht. Das 
gilt vor allem für romanisdie Län
der; N idit nur w ar sdion in der 
genannten Verordnung eine ge
w isse Auflodierung insofern ein
getreten, als gesetzlidi oder ver
ordnungsmäßig sanktionierte kar
tellartige Regelungen ebenso aus
genommen w aren wie soldie, deren 
Träger „reditfertigen können, daß 
sie für die Verbesserung und Aus
weitung der Absatzmärkte und die 
Entfaltung des tedinisdien Fort
sdiritts durdi Rationalisierung und 
Spezialisierung wirksam werden" 
(Art. 59 ter). Ebenso galten die 
Bestimmungen nidit für den Export, 
ln  dem bunten Rankenw eik von 
Verordnungen, die zusammen mit 
der genannten das französische 
K artellredit ausmadien, sind aller
dings audi nodi .einige w eitere 
strenge Grundlinien enthalten: Das 
gilt vor allem für das grundsätz- 
lidie Verbot von Koppelungsver
trägen, Boykott- und Preisbindung 
zweiter Hand, wie es schon in dem 
A rtikel 37 der genannten Verord
nung von 1945 enthalten war und 
mit der von de Gaulle untersdirie- 
benen V erordnung Nr. 58/545 vom 
24. Juni 1958 nodi unterstridien 
wurde. Das Konzentrationsproblem 
allerdings ist in der französisdien 
Gesetzesregelung eigentlidi nur 
indirekt angesprodien.

Demgegenüber w irkt die hollän- 
disdie Regelung zweifellos relativ 
w eidi: sdieint sie sidi dodi zu
nädist einmal damit zu begnügen, 
überhaupt die vorhandenen Kar
telle zu erfassen, wobei die verti
kale Preisbindung (sogar die kol- * 
lek tive!), Einkaufsvereinigungen,
Exportkartelle und internationale 
Kartelle sdion von der Anmelde- 
pflidit ausgenommen sind. Eine

N iditigkeitserklärung kann erst 
unter bestimmten Voraussetzungen 
erfolgen.

A ndererseits hat gerade das hol- 
ländisdie Kartellgesetz den Begriff 
des M ißbraudis w irtsdiaftlidier 
M adit in recht k larer Form ausge- 
sprodien; übera ll dort, wo das All
gem eininteresse unm ittelbar be
droht ersdieint, kann der Staat 
eingreifen, ja  sogar einen Kontra
hierungszwang ausüben.

A n sä tze  in  B elgien  u nd Ita lien

Das, was in Belgien und Italien 
an Ansätzen vorhanden ist, läßt 
sidi formell mehr der holländischen 
Regelung zurechnen. Die ursprüng- 
lidie itallenisdie Gesetzgebung 
von 1932/36 lief praktisdi auf eine 
Schaffung von Zwangskartellen 
hinaus, die allerdings mit einer 
gewissen überw adiung des gesam
ten Kartellkomplexes durdi das zu
ständige Ministerium verknüpft 
war. Erst mit der Vorlage eines 
Kartellgesetzentwurfes vom 13. Ju li 
1950 w ar die neue Ä ra eingeleitet, 
die diese überw adiungstendenzen 
gegenüber der Zwangskartellisie
rung der Vergangenheit in den 
Vordergrund rückt. Die W orte, die 
damals M inister Togni in der Be
gründung zum Gesetz ausspradi, 
stehen als Motto über der neuen 
italienisdien Kartellgesetzgebung; 
„ . . .  Die staatlichen Kontrollmaß- 
nahmen sollen nur dann Platz grei
fen, wenn trustartige Konzerne, 
die die Freiheit anderer Unterneh
mer besdiränken, sich audi nega
tiv für die Verbraucher auswirken. 
In allen anderen Fällen ist der 
Sdiutz der Unternehmer selber ge
gen die M adiensdiaften soldiei 
Konzerne Sadie unserer allgemein 
reditlidien Regelung . . . "  — Es hat 
lange gedauert, ehe dieser da
malige Entwurf in das Stadium der 
Realisierung eingetreten ist.

Ähnlidi liegen die Dinge in Bel
gien, und hier tritt v ielleidit am 
klarsten zutage, wie entsdieidend 
die allgemeine M entalität eines 
Landes auf reditlidie Regelungen 
und deren Durdiführung einwirkt. 
Die belgisdie Haltung läßt sidi 
nidit besser kennzeidinen als mit 
den W orten, die in dem Beridit 
des USA-Außenministeriums vom 
9. Juli 1952 zur Frage der auslän

disdien Kartellgesetzgebung ent
halten sind; „Die Haltung der bel
gischen Gesdiäftswelt beruht auf 
der Einstellung, daß Belgien ent
scheidend vom Export abhängt und 
daher Produktions- und Absatz
regelungen unbedingt lebensnot
wendig sind." In den Kämpfen um 
die belgisdie Kartellverordnung, 
die sdion im Jahre 1951 begannen, 
wehrte man sidi zunädist gegen 
die relativ vage Formulierung be
stimmter Verstöße, die den admini
strativen Regelungen zu viel Raum 
zu lassen schien. Eben das dürfte 
heute der beste Ansatzpunkt dafür 
sein, daß im belgischen Rahmen 
die gesetzlichen Bestimmungen 
sidi n id it allzu sdiarf auswirken.

D as Problem  d er  Durchführung

Damit konzentriert sidi das Pro- 
. blem auf die praktisdie Durdifüh
rung der Kartellregelungen. Hier 
steht nun neben dem umfangrei
chen A pparat der deutsdien Kar
tellbehörde die weniger komplexe, 
aber dpch recht beweglidie hollän- 
disdie Regelung: Die Wettbewerbs
kommission von 12 Mitgliedern, 
die Ende Dezember 1958 ins Leben 
trat, ähnelt zumindest in der Form 
sehr stark  der am erikanisdien ad
ministrativen Struktur. Auch das 
Zusammenspiel der ordentlidien 
Geridite und der Kartellkommis
sion stellt eine gewisse Analogie 
zum am erikanisdien Beispiel dar. 
Es mag durdiaus sein, daß die an 
sidi vorsiditigere holländisdie Re
gelung mandie Ergebnisse zeitigt, 
wie sie im Prinzip strengeren Ge
setzgebungen in anderen Ländern 
mangels genauer Durdiführungs- 
bestimmungen versagt blieben.

Dies gilt insbesondere im Hin- 
blidi auf die französisdie Situation. 
W ie gesagt: der prinzipielle Ver- 
botsdiarakter ist hier im Grunde 
unverkennbar. Aber Ende 1958 
dürften in Frankreidi nur wenige 
Beamte gesessen haben, als in 
Deutsdiland 100 in den versdiie
denen Kartellinstanzen tätig wur
den. Alles in allem zählte damals 
die zuständige zentrale Kartellbe
hörde einsdiließlidi der Steno
typistinnen 25 Arbeitskräfte. Die 
Kommission, die dem Amt zur 
Seite steht, ist weit davon ent
fernt, mit der amerikanisdien 
Federal Trade Commission vergli-
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dien zu werden. Sie kann praktisdi 
nur Beridite an das Ministerium 
erstatten, und der M inister ist 
w eder an ihre Entsdieidung ge
bunden nodi an eine bestimmte 
Frist gelialten. Reditsunwirksam 
wird das K artell aber erst durdi 
Entsdieidung des Ministers.

Das Hauptproblem  bei einer Inte
grierung der europäisdien Kartell
regelungen sdiein t somit weniger 
auf der formellen Ebene zu liegen. 
W ohl gibt es h ier einige Grund
satzfragen, w ie z. B. die Tatsadie, 
daß dem  relativ  sdiarfen Verbot 
der Preisbindung zw eiter Hand in 
Frankreid i eine großzügige Zulas
sung in Holland und Deutsdiland 
gegenübersteht. Es kommt aber 
vor allem  darauf an, daß man die 
untersdiiedlid ien  adm inistrativen

Regelungen einander annähert und 
vor allem den W irksam keitsgrad 
„koordiniert". Das mag zwar teil
w eise audi von einer Anpassung 
der gesetzlidien Regelungen ab- 
hängenj eine gewisse Buntheit der 
nationalen Bestimmungen wird 
hier wohl nodi auf lange Zeit hin
aus in Kauf zu nehmen sein, sdion 
deswegen, weil man nidit nur 
einen isolierten Teil der Redits- 
vorsdiriften — das W ettbewerbs- 
red it —, sondern eigentlidi die ge
samten Reditssysteme in den 
Grundzügen zur Annäherung brin
gen müßte. W iditig ist jedodi, daß 
der Geist, in dem gehandelt wird, 
der gleidie ist: und das wird mehr 
von der administrativen Behand
lung als von den theoretisdien Ge
setzestexten abhängen. (Kue)

Die Koordination vielförmiger Wettbewerbsordnungen

D ie  W irtsd iaft der Bundesrepublik 
soll nad i dem W unsdi ihrer ge
w ählten politisdien Führung aus 
der Enge des durdi die Zonen- und 
G ebietstrennungen zerstüdcelten 
Raumes ihrer V olksw irtsdiaft all- 
m ählidi h ineinw adisen in die Klein- 
Europaw irtsdiaft des Gemeinsamen 
M arktes von sedis Staaten. W äh
rend diese planmäßige Integration 
im W erden ist und sidi dadurdi 
für alle A nbieter und N adifrager 
w iditige ökonom isdie Daten ver
ändern, w ird gleidizeitig heftig dis
kutiert um Ansdilußm öglidikeiten 
der sieben EFTA-Länder an diesen 
Kern und w ird allm ählidi greif
barer das Konzept einer atlanti
sdien Gemeinsdiaft, einer Gemein
sdiaft, die durdi gleidie politisdie 
Ideale und einen gegenüber fast 
allen anderen Ländern der W elt 
ungew öhnlidi hohen Besitzstand 
gekennzeidinet ist.

Aus dieser historisdien und dy
nam isdien Sdiau ergibt sid i zu
nädist die Problemstellung, ob eine

Perfektionierung der Konzeption 
des Gemeinsamen Marktes- der in 
Größe, w irtsdiaftlidier Leistungs
kraft und W irtsdiaftsordnung hödist 
untersdiiedlidien Sedis nidit neue 
Hindernisse für den individuellen 
oder kollektiven Ansdiluß der sie
ben EFTA-Länder und der zwei 
Länder jenseits des Atlantiks 
sdiafft, ganz zu schweigen von den 
restlidien OEEC-Ländern und einer 
engeren Zusammenarbeit mit der 
mitteldeutsdien W irtsdiaft. Der 
W eg zum gemeinsamen W eltmarkt, 
wie er annähernd trotz aller Kar- 
tellabspradien vor dem ersten 
W eltkrieg verw irklidit worden war, 
sdieint nidit durdi Freihandel, son
dern durch immer größer w er
dende Blodcbildungen und ein kom
pliziertes Vertragswerk begangen 
zu werden.

W eltoffene M arkttcirischaft

In der Bundesrepublik soll die 
Konzeption einer weltoffenen so
zialen Markt- oder W ettbewerbs-

w irtsdiaft verw irklidit werden; 
vieles ist in dieser Riditung er
reid it worden; die Volkswirtsdiaft 
hatte m ehr als ein Jahrzehnt h in
durdi ungewöhnlidi hohe W adis
tum sraten aufzuweisen: die außen- 
w irtsdiaftlidie Verfleditung wird 
immer intensiver, wenn wir von 
dem stagnierenden „innerdeut- 
sdien oder Interzonenhandel" ab- 
sehen.

Die Konzeption verlangt eine 
W irtsdiaftspolitik aus einem Guß, 
eine möglidist große M arktkonfor
m ität aller Maßnahmen, eine ein- 
heitlidie Gestaltung der W ettbe
werbsbedingungen, d. h. Absdiaf- 
fung von Sonderrediten für be
stimmte Gruppen, Sperren, Sub
ventionen. Es soll eine eindeutig 
m arktw irtsdiaftlidi ausgeriditete 
W irtsdiaftsverfassung gesdiaffen 
werden, die M aditm ißbraudi äditet 
und dem Tüditigen Aufstiegsdian- 
cen einräumt. Spezialgesetze für 
einzelne Zweige setzen den W irt- 
sdiaftenden bestimmte Spielregeln. 
W ir erinnern an das — im Inter
esse der V erbraudier red it sdiarfe 
— Lebensmittelredit, an die Hand
werksordnung, die Mitbestimmung, 
den Kündigungssdiutz, das Laden- 
sdilußgesetz usw.

Daraus soll sidi ein bestimmtes 
Leitbild der verantwortungsbewuß
ten Unternehmer und der auf die 
Leistungsfähigkeit und soziale 
Glaubwürdigkeit des Systems ver
trauenden V erbraudier ergeben.

U nterschiedliche Rechtsordnungen

W ie steht es nun mit der W ett
bewerbsordnung in der Bundes
republik und der EWG? Seit dem 
1.1.1958 ist für alle Unternehmen 
grundsätzlidi das Gesetz 'gegen 
W ettbew erbsbesdiränkungen von 
1957 aussdilaggebend, für die Mon
tanindustrie hingegen die 1952 ge- 
sdiaffenen Regeln der EGKS. W er 
jetzt über die Grenzen der Bun*
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desrepublik in den Raum der an
deren EWG-Länder Handel treibt, 
hat das noch recht junge EWG- 
Recht zu beachten, und w er nach 
den USA exportiert, das dortige 
A ntitrustrecht sowie das Zollrecht 
mit seinen Antidumpingvorschrif
ten. Das Bundeskartellamt ist da
bei der Ansicht, daß die Artikel 
85 und 86 des EWG-Vertrages 
durch dessen Ratifizierung als gel
tendes Recht Bestandteil der Rechts
ordnung jedes M itgliedstaates ge
w orden sind und daß die in den 
genannten A rtikeln ausgesproche
nen Verbote für jedes Unterneh
men unm ittelbar gelten, eine Auf
fassung, der führende italienische 
und französische Ökonomen und 
Juristen  widersprechen.

Aus dem unterschiedlichen natio
nalen W ettbewerbsrecht und den 
tatsächlichen W ettbewerbsordnun
gen in den sechs EWG-Staaten 
können sich Vor- und Nachteile für 
die einzelnen M arktbeteiligten er
geben. In der Bundesrepublik be
fürchten manche Kreise, daß die in 
den Ländern mit einer geringen 
A ktivität zur Verwirklichung einer 
tatsächlichenW ettbewerbswirtschaft 
ansässigen Unternehmen in man
chen Fällen daraus Sondervorteile 
ziehen können. Kurz, es wird be
hauptet, daß die Unternehmer der 
Bundesrepublik durch das GWB 
und die bisher gehandhabte An
wendung durch das Bundeskartell
amt benachteiligt würden.

Andere könnten sich in Kartellen 
zusammenschließen, die stillschwei
gend geduldet würden, könnten 
wirtschaftliche Macht in Großunter
nehmen konzentrieren, die Preise 
vertikal binden, ohne unter einer 
strengen Kontrolle zu stehen. So 
könnte das Eindringen deutscher 
Unternehmen in die anderen EWG- 
Länder erschwert werden, während 
umgekehrt die dort ansässigen Un
ternehm er geradezu aufgefordert 
würden, sich auf dem M arkt der 
Bundesrepublik zu betätigen. Das 
sind zwar nur Probleme der Über
gangszeit, argum entieren einige, 
da nach dem Fallen aller Zollgren
zen und Kontingentsbegrenzungen 
sich ein wirklicher gemeinsamer 
M arkt ergeben würde. Doch scheint 
es so zu sein, daß ohne eine „Har
monisierung“ der Fiskal- und So

zialbelastungen in irgendeiner 
W eise stets Hemmnisse an den 
Landesgfenzen verbleiben, die auch 
nicht im Modell eines Gemein
samen M arktes ohne weiteres 
„weggedacht" werden können, da 
sonst ein solches Gedankenmodell 
kaum  aussagefähig ist. Zur W ider
legung dieser These auf den W irt
schaftserfolg und die Zahlungs
bilanz der Bundesrepublik hinzu
weisen, scheint den deutschen In
teressenten irreführend zu sein, da 
bislang der Gemeinsame M arkt 
eben noch nicht verwirklicht wor
den ist.

iTas l in d  W etthewerb»- 
verfälsehungen?

Noch sind alle aus der mangeln
den Integrierung der nationalen 
W ettbewerbsvorschriften mit dem 
EWG-Recht sich ergebenden Pro
bleme nicht einmal voll erkannt, 
geschweige denn ihre Auswirkun
gen abgeschätzt und Abhilfen er
dacht worden. Grundsätzlich sind 
— laut EWG-Vertrag — W ettbe
werbsverfälschungen zu beseitigen. 
Aber was sind denn W ettbew erbs
verfälschungen? Das für die W irk
lichkeit zu beantworten, ist schwer, 
während man leicht eine unver
bindliche, aber elegante Formel 
hierfür finden kann.

Sind obrigkeitlich kurzfristig 
angeordnete Verschiebungen der 
Preisrelationen zwischen den Län
dern, die sich durch W echselkurs
veränderungen ergeben, wie sie 
die Einhaltung der Spielregeln des 
W eltwährungsfonds bei strukturel
len Ungleichgewichten erfordern, 
nun W ettbewerbsverfälschungen 
oder Entzerrungen nicht marktge- 
rechter Situationen?

Hinzuweisen ist noch darauf, daß 
die in der Bundesrepublik vorherr
schende Aufgeschlossenheit für 
den Leistungswettbewerb und sei
nen Schutz durch den Staat nicht 
in ähnlichem Ausmaß in anderen 
Ländern besteht. Das zeigte klar 
ein Bericht von Prof. F. Vito, Mai
land, der seine bereits im Jahre 
1930 im faschistischen Italien ge
formte Überzeugung im Dezember 
1960 in einem Bericht für eine 
EWG-Konferenz in der These zum 
Ausdruck brachte, daß Kartelle 
und Konzerne im Endergebnis die

wirtschaftliche Solidarität der sedis 
Volkswirtschaften untermauerten 
und es widersinnig sei, sie im 
Namen eines wirtschaftlichen Dog
mas zu verbieten.

R elevan te  E in zelpróblem e

Einige relevante Wettbewerbs
probleme seien angeschnitten, ohne 
auf die beachtlichen Unterschiede 
zwischen EWG und EGKS einzu
gehen und Lösungen aufzuzeigen;

1. W erden die Unternehmengrößen 
wachsen?

Auffallend w ird zunächst sein, 
daß in einigen Branchen aus tech
nisch bedingten Gründen die opti
malen und tatsächlichen Größen 
beachtlich wachsen, weil sich der 
M arktumfang erw eitert hat. Da
neben ergeben sich aber auch mit 
der räumlichen Markterweiterung 
und der zu erw artenden Kaufkraft
steigerung Chancen zur weiteren 
Spezialisierung, zum Aufbau neuer 
Absatzmärkte und damit zu Neu
gründungen, die sich im engen 
nationalen M arkt nicht lohnten.

2. Bestehen Wechselbeziehungen 
zwischen Unternehmensgrößen 
und den jeweiligen nationalen 
W ettbewerbsordnungen?

Ein strenges Kartellverbot — wie 
es grundsätzlich in der Bundesrepu
blik angewandt w ird — kann die 
Unternehmenskonzentration för
dern, falls nicht gleichzeitig ener
gisch gegen den Mißbrauch wirt
schaftlicher Macht durch marktbe
herrschende und -beeinflussende 
Firmen angegangen wird.

3. Da das EWG-Recht Behinderun
gen des W ettbewerbs über die 
Grenze verbietet und insbesondere 
keine Schutzbestimmungen für hei
mische M ärkte anerkennt, weil 
sonst hierdurch die Integration 
durch private Absprachen verhin
dert werden könnte, werden sich 
manche ausländische Konzerne (z.B. 
der USA) überlegen, ob es nicht 
ratsam  ist, statt sechs Tochterge
sellschaften miteinander auf dem 
Gemeinsamen M arkt konkurrieren 
zu lassen, diese Firmen in einer 
einzigen aufgehen zu lassen, die 
dann durch interne Konzernanord
nungen das erreicht, was bei einer 
geringeren Konzentration gesetz
widrig war.
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4. Zu diskutieren bleibt in diesem 
Zusammenhang, ob der Begriff 
„M arktbeherrschung“ nodi auf 
einen nationalen  M arkt oder stets 
auf den Gemeinsamen M arkt ab
gestellt sein müßte.

5. Falls keine erheblidien Zusam- 
m ensdilüsse in K artellen oder Kon
zernen zur M inderung des W ett- 
bew erbsdrudces erfolgen, müßte 
sowieso das Problem der Marktbe- 
herrsd iung  und -beeinflussung an 
Bedeutung verlieren.
6. K artellfreunde wie Freunde einer 
bew ußten W ettbew erbspolitik sind 
sidi darüber im klaren, daß es für 
die künftige W ettbewerbspolitik 
im Gem einsam en M arkt entsdiei- 
dend ist, w eldie Ausgangspositio
nen je tz t bezogen werden, d. h. ob 
nun im Zeidien des kommenden 
Gemeinsamen M arktes zahlreidie 
Fusionen oder verdedcte M arktab
reden sid i vollziehen, w ie es in 
einigen Brandien zu beobaditen ist.

7. Die EWG besteht je tzt nodi 
p rak tisd i aus v ier isolierten Teil
m ärkten  —  Bundesrepublik, Frank
reidi, Italien, Benelux. Sollte es 
gelingen, sie durdi Aufnahme von

I England, den nordisdien Ländern 
und ö s te rre id i zu erweitern, er- 
sd ieinen vielleid it zur Erleidi
terung des Beitritts Lodierungen 
der A rtikel 85 und 86 notwendig. 
M öglidi ist das nur im Rahmen des 
V ertrages oder nad i Vertragsände-' 
rung. Da dann der Marktumfang 
gew adisen und die Gefahr des 
M ißbraudies verringert wäre, las
sen sid i derartige Sdiritte audi 
un ter dem G esiditspunkt der 
Zwedim äßigkeit befürworten.

8. A ndererseits ist es undenkbar, 
' daß bei einem Aufgehen der er
w eiterten EWG in einer atlanti
sdien Gemeinsdiaft die USA ihre 
seit Jahrzehnten geübte und in 
ihrem Lande bew ährte A ntitrust
politik aufgeben würden.

9. Unter diesem Aspekt ersdieint 
es fraglidi, ob ta tsäd ilid i Lodierun-

gen der jetzigen EWG-Wettbe- 
w erbsregelungen langfristig sinn
voll sind. Dodi w erden viele Län
der Hemmungen haben, ihre rela
tiv kleinen W irtsdiaftseinheiten, 
audi wenn sie national marktbe- 
hersdiend sind, restlos dem W ett
bewerb der finanzstarken US-Kon- 
zerne auszusetzen. (B. R.)

Die Europäische Integration ist ein lohnendes Ziel!

H a t  man sidi in der Frage der 
Europäisdien W irtsdiaftsgemein- 
sdiaft und ihrer Bedeutung für die 
Sedis und für alle Drittländer bis
her vornehm lidi mit allgemeinen 
überblidien, der politisdien Bedeu
tung und nidit zuletzt dem V er
hältnis gegenüber den EFTA-Staa
ten besdiäftigt, so gehen die Ex
perten in der jüngsten Zeit mehr 
und mehr dazu über, Spezialfra
gen anzupadsen, um sie einer Lö
sung wenn n id it gar zuzuführen, 
so dodi zumindest näherzubringen.

D ie dom in ieren de R olle  
des W ettbew erbs

Der W ettbewerb is t die conditio 
sine qua non einer m arktwirtsdiaft- 
lidien Ordnung, womit klar ist, 
daß diese die Grundlage audi der 
zukünftigen EWG-W irtsdiaftsord- 
nung sein wird. Auf Grund dieser 
dominierenden Rolle des W ettbe
werbs, die besonders in den häufig 
auf ihn zurückgeführten Kausalket
ten deutlich wird, treten die mit 
ihm in Zusammenhang stehenden 
Hindernisse um so mehr in den 
Vordergrund. Echten W ettbewerb

herzustellen, ist schon eine sehr 
schwierige Aufgabe in einer Volks
wirtschaft, wieviel schwieriger in 
einer supranationalen Gemein
sdiaft, in der neben privatwirt- 
schaftlidien Interessen — ganz na
türlicherweise — in vielen Fällen 
auch nationale Egoismen hindernd ' 
entgegenstehen.

So ist es eine der vornehmsten 
Aufgaben der mit der W ettbe
werbsfrage betrauten EWG-Gene- 
raldirektion, d ie  Vielzahl der of
fenen und verstediten  W ettbe
werbsverzerrungen zu erfassen und 
zu verhindern, daß jetzt noch neue 
entstehen. Mit dieser Aufgabe aber 
tritt die gesamte Integrationspoli
tik in ein sehr schwieriges, verm ut
lich auch sehr lange währendes 
Stadium.

Sehr prägnant heißt es zwar, der 
V ertrag verbiete Vereinbarungen 
oder aufeinander abgestimmte Prak
tiken, die den W ettbewerb verhin
dern, einschränken oder verfäl
schen; doch ist augenblicklich noch 
sehr unklar, wie und mit welchen 
M itteln dieses Ziel erreicht werden

W öchentliche F racht-Schnelldienste nach den USA
Wödientliche Abfahrten von Bremen, Bremerhaven ond Hamburg direkt narli New York unij 
anderen amerikanisdien Häfen. — Weitere Dienste von den USA narJi Auatrahcn und l-erno>.L

United States Lines
53 m oderne  Frachter v e rb in d en  v ie r  E rd te ile

HAMBURG 
Telefon: 32 16 71 
Fernsdir.: 021 2873

BREMEN
Telefon: 30 08 11-17 
Fernsdir.: 024 4307

BREMERHAVEN 
Telefon: 4 69 51 
Fernsdir.: 02 3716
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soll. Das, was der V ertrag im
I. Titel unter den Kapiteln 1 und 2 
(Zollunion und Beseitigung men- 
genmäiSiger Besdiränkungen) k lar 
regelt, geht stetig unter Berüdt- 
siditigung bereits einer und viel
leicht mit Beginn des nächsten Jah 
res einer zweiten Besdileunigung 
seiner Vollendung entgegen; um 
so stärker wird bei vielen das Un
behagen bei der Frage nadi dem 
dann folgenden Sdiritt zur H er
stellung eines echten W ettbewerbs.

Das sdiw ierigste Stüde W eg zu 
einem integrierten Europa liegt 
näm lidi nodi vor uns, und es wird 
nidit leidit sein, trotz vorhandenen 
guten W illens aus sechs Indivi
dualisten unter den V ölkern Euro
pas einen w irklidien und w irk
samen supranationalen Zusammen- 
sdiluß zu madien.

E inebnung n a tio n a ler  Unterschiede

Wo liegen nun die in jüngster 
Zeit immer häufiger diskutierten 
Schwierigkeiten? W ürde es gelin
gen, alle nationalen Unterschiede 
einzuebnen, Gegensätzlidies zu 
harmonisieren und Ungleidies 
gleidizusdialten, dann würde es 
— so heiiSt es — immer noch Un
tersdiiede geben, die im Völki- 
sdien, Soziologisdien, Religiösen, 
Klimatisdien und in vielem ande
ren mehr begründet liegen. W enn 
das audi vielfadi als unüberbrück
bares Hindernis «angesehen wird, 
so ist es doch tatsächlidi nicht mehr 
als ein Gegensatz, wie er sldi audi 
innerhalb von Nationen findet, 
ohne hier je  als letztes Hemmnis 
eines gesunden W ettbewerbs dar
gestellt worden zu sein. Im Gegen- ' 
teil, diese Untersdiiede stellen die 
Rechtfertigung des W ettbewerbs 
dar und sind die Grundlage für 
untersdiiedliche Standortbedingun
gen, die ihrerseits Voraussetzung 
für die Heranziehung bestimmter 
Industrien in Richtung einer höhe
ren Leistung sind.

Der W ettbewerb wird nidit zu
letzt von den natürlid ien  Gegeben
heiten her bestimmt und nidit von 
den nationalen und supranatio
nalen Behörden, was — besorgt ob 
der zukünftigen Entwidilung — 
jedodi mandiem Klein- und M ittel
betrieb arge Sorgen bereitet. Aber 
hier dürfen als Beispiel die USA 
zitiert werden, in denen mehr als

deutlidi sichtbar ist, w ie sehr audi 
in einer Großraum wirtsdiaft beide 
nadi wie vor neben dem Großbe
trieb ihre Existenzbereditigung ha
ben, wenn audi n id it ausgesdilos- 
sen werden soll, daß es ganz sidier 
zu Umstellungen, wenn nidit gar 
teilweise zu Stillegungen kommen 
kann. Es sind nicht die gleidien, 
sondern ganz andere Möglichkei
ten, die sidi kleineren und mitt
leren Betrieben in der Zukunft 
eröffnen werden (z. B. die Aufgabe 
der Zulieferung).

U nterschiedliche R echtsauffassung

Uberbetrieblidie Zusammenarbeit 
(im Hinblick auf Forschung und 
Entwidclung), Auswertung am eri
kanischer Erfahrungen und redit- 
zeitiges Um- und Einstellen auf die 
neue Situation lassen also durdi
aus sowohl dem M ittel- als auch 
dem Kleinbetrieb die Chance.

Schwieriger und problematischer 
ist da schon die vielleicht in der 
M entalität begründet liegende 
untersdiiedliche Rechtsauffassung 
oder Gesetzesauslegung der ein
zelnen Nationen.

Da rege lt,z .B . der Art. 85 des 
Vertrages, daß — m it Ausnah
men — Kartelle mit der Idee der 
Gemeinsdiaft nidit vereinbar und 
daher verboten seien. Es liegt jetzt 
nahe, sich daraufhin die nationalen 
Kartellbestimmungen sowie deren 
Auslegung anzusehen, um daraus 
Schlüsse auf ein mögliches zukünf
tiges V erhalten abzuleiten.

Die Deutsdien beispielsweise 
haben gleich den Franzosen eine 
Verbotsgesetzgebung, während die 
N iederländer dagegen nur eine 
Mißbrauchsgesetzgebung kennen. 
Der sdieinbar ganz k lar daraus ab
zuleitende Sdiluß trügt jedodi, 
denn die Franzosen sind trotz ihrer 
Verbotsbestimmungen erheblich 
großzügiger in der Auslegung als 
die lediglich mit einem Mißbrauchs
verbot ausgestatteten N iederlän
der und als die gleichfalls an das 
Verbot gebundenen Deutsdien. Sehr 
charakteristisch ist in diesem Zu
sammenhang eine kürzlich in einer 
westdeutschen W ochenzeitung er- 
sdiienene Karikatur, die die Bedeu
tung und W irksam keit der natio
nalen Kartellbehörden in der W eise 
darstellte, daß das deutsdie Kar

tellamt ein typisdies, die Arbeit 
geradezu symbolisierendes Büro
hochhaus sei, während alle anderen 
Nationen der Gemeinschaft sidi 
mit einer d id it vor dem Verfall 
stehenden Nissenhütte begnügten.

Nun, trotz der an sidi klaren Be
stimmungen im Art. 85 ist eine 
erläuternde Stellungnahme von 
Brüssel hinsichtlich der zukünftigen 
EW G-Kartellpolitik noch nidit zu 
erhalten, es heißt lediglidi, daß 
eine biegsame Handhabung ange
strebt werde, die im Binzelfall alle 
wichtigen Faktoren berüdcsiditige, 
womit sidi die EWG dann audi 
prompt im M ittelpunkt des natio
nalen Interessenwiderstreits be
findet.

Gegensätze w urden besonders in 
der Beurteilung der Anzeigepflidit 
deutlich, in der lediglidi die Indu
strie aller Länder eine einheitlidie, 
ablehnende Meinung vertritt, die 
Interessen der Einzelstaaten jedodi 
sehr divergieren. Audi die unter
sdiiedliche Behandlung von Alt- 
und N eukarteilen findet nicht den 
ungeteilten Beifall der Beteiligten, 
so daß sich aus den Differenzen die 
alles nur nodi mehr verwirrende 
Frage herleitet, ob denn die Ver
tragsartikel nur Grundsätze oder 
gar bereits Rechtsnormen (so 
das Bundeswirtschaftsministerium) 
seien. Deshalb sdion sollte die 
erste Durchführungsverordnung zu 
dem Art. 85 es der Ermessensent- 
sdieidung der Kommission überlas
sen, ob ein Kartell verboten ist 
(Art. 85 Abs. 1 und 2) oder ob es 
unter bestimmten Voraussetzungen 
erlaubt werden kann. '

B eseitigung p r iva te r  und staatlid ier  
D iskrim inierungen

Dies ist nur ein Beispiel aus der 
Fülle w eiterer mit dem Wettbe
werb im Zusammenhang stehender 
Aufgaben und eventuell auftreten
der Schwierigkeiten, von denen 
hier stellvertretend für viele ledig
lich w eiter erwähnt seien die Be
seitigung der privaten und staat
lichen Diskriminierungen, die Har
monisierung staatlicher Beihilfen 
(unter gleichzeitiger Berücfcsiditi- 
gung staatlicher Beteiligungen), die 
Behandlung untersdiiedlidier ge
setzlicher Bestimmungen und nidit 
zuletzt die Anpassung der Steuern 
und sozialen Lasten.
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B esdiränkt m an audi die geplan
ten M aßnahmen zur Harmonisie
rung augenblidclidi vor allem auf 
die den grenzübersdireitenden Ver
kehr d irekt betreffenden Faktoren 
(z.B. bei der Umsatzsteuer — die 
allgemein, w enn audi umstritten, 
als K ostenbestandteil angesehen' 
wird —  die A ngleidiung der Aus
nahm ebestimm ungen sowie die Her
stellung einer System gleidiheit mit 
einer entspredienden Änderung 
der Sätze), so werden langfristig 
ganz sid ierlid i audi die indirekt 
beeinflussenden Faktoren (z. B. die 
direkten Steuern) mit berüdisidi- 
tigt w erden müssen.

K ein e  Sanktionen  
gegen  V ertragsverletzungen

Zweifellos w ird es — wenn die 
ersten Besdilüsse den nationalen 
Exekutiven zur Durdiführung über
w iesen w orden sind —  sowohl 
nationale als audi privatw irtsdiaft- 
lidie H ärtefälle geben, die zu einer 
offenen oder verstedcten Umge
hung, w enn n id it gar Auflehnung 
führen können. Dagegen aber — 
und das sei als letzte Sdiwierig- 
keit erw ähnt — kennt der V ertrag 
kein M ittel, denn Sanktionen ge
genüber V ertragsverletzungen sind 
ihm unbekannt. Die letztlidi be
troffene Kommission kann sid i an 
den Geriditshof wenden, dessen 
U rteil aber ebenfalls einen sidi 
n id it vertragsgered it verhaltenden 
Staat n id it zwingen kann. Man 
bleibt angewiesen auf den good

will jedes einzelnen, wobei dann 
wahrsdieinlidi etlidies mehr als 
ein ehrlidi gemeintes, aber zu 
nidits verpfliditendes Bekenntnis 
zur Europäisdien Integration ver
langt wird.

Es gibt also nodi sehr viel zu 
tun, bis Europa eine Gemeinsdiaft 
im Sinne des V ertrages geworden 
ist, insbesondere, wenn man mit-

berüdcsiditigt, w eldie weiteren, 
ganz neuen Sdiw ierigkeiten ent
stehen werden, wenn England und 
w eitere EFTA-Staaten sidi zu 
einem Beitritt zur EWG entsdilie- 
ßen. Aber so groß audi die Auf
gaben sind, so unüberwindbar die 
Sdiwierigkeiten ersdieinen, das ge
siedete Ziel ist lohnend und damit 
jeder A nstrengung wert. (H. S.)

Rcvidierung nadi den Erfordernissen des größeren Raumes!

D ie  Integration eines W irtsdiafts- 
raumes entw idielt sidi n id it von 
selbst. Mit der stufenweisen Sen
kung von Zollsätzen, die man sidi 
auf lange Sidit vornehm en kann 
und die eines Tages zum zollfreien 
Verkehr von W irtsdiaftsgütern in 
einem Raum, der m ehrere National- 
wirtsdiaften umfaßt, führen wird, 
ist nodi keine Integration eines 
W irtsdÄftsraumes im Sinne der 
Rom-Verträge vollzogen. Der Ab
bau von Zollstufen und Handels
hemmnissen könnte ebenso durdi- 
geführt werden, wenn das national- 
staatlidie W irtsdiaftssystem  beibe
halten werden soll.

Die Integration Europas soll aber 
dodi nadi dem W illen ihrer Initia
toren und ihrer Partner einen ein- 
heitlidien W irtsdiaftsraum  sdiaffen, 
der in sidi einen ausgeprägten 
Binnenmarkt darstellt. Um das zu 
erreidien, müssen gewisse wirt- 
sdiaftspolitisdie Grundsätze, wirt-

sdiaftspolitisdie Vorsdiriften und 
einzelstaatlidie Regelungen, die in 
ih rer W irkung zwangsläufig auf 
das Gesamtgebiet übergreifen, an- 
geglidien oder „harmonisiert" w er
den. ü b e r  die Rangordnung einer 
soldien Harmonisierung besteht 
durdiaus keine Übereinstimmung.

So meinen einige, mit der Sdiaf- 
fung einer Einheitswährung und 
einheitlidier Geldzeidien könne 
man alle Koordinationserforder
nisse von der W urzel aus lösen, 
w ährend dodi eine soldie formale 
G leidistellung am Ende des Inte
grationsprozesses als eine reife 
Frudit in den Sdioß fallen müßte.

Dringend der Harmonisierung be
dürfen dagegen alle w irtsdiaftspoli
tisdien Regelungen der Einzelstaa
ten, die einen unm ittelbaren Einfluß 
auf die Produktionskapazität, die 
Produktivität, die Kostengestellung 
und den Absatz ausüben.
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Nach d er  H arm onisierung
E rhaltung d er  R echtsgleichheit
Harmonisierung ist übrigens ein 

euphemistischer Begriff: Harmoni
sierung bezieht sich immer nur auf 
das zur Zeit in den Partnerstaaten 
geltende Recht. W enn die Anglei
chung oder Harmonisierung dieses 
geltenden Rechts vollzogen ist, 
erst dann kann und muß dafür ge
sorgt werden, daß die künftige 
Rechtsgestaltung in der betreffen
den M aterie nicht w ieder ausein
anderstrebt. Es w äre absurd, auf 
einem Gebiete eine Angleichung 
des Rechts zu erreichen, wenn nicht 
sichergestellt wäre, daß auch die 
künftige Rechtsgestaltung auf dem 
Gebiet dieser harm onisierten M a
terie harmonisch weitergeführt 
wird. H ier ist die Schaffung von 
supranationalen Instanzen erfor
derlich, die, wenn sie nicht selbst 
die Befugnisse zur Rechtssetzung 
haben, die von den einzelstaat
lichen Behörden geplante Rechts
gestaltung im Bereich der harmo
nisierten M aterie kontrollieren und 
wirksam abändern können. W er 
sich darüber nicht k lar ist, sollte 
jeden W illen zu einer Integration, 
die mehr als ein Abbau von Han
delsschranken ist, aufgeben.

W ettbew erb erfo rdert konsequente  
R echtsgleichheit

Ein wesentlicher Sektor — sicher 
keineswegs der wichtigste — ist 
die Harmonisierung der auf dem 
Gebiet der W ettbewerbsordnung 
erlassenen Vorschriften und Rege
lungen. Auf diesem Gebiete be
stehen in den einzelnen Partner
ländern recht unterschiedliche Kon
zeptionen.

Die im Interesse eines ungehin
derten W ettbewerbs erlassenen 
V erbote von Absprachen oder V er
einigungsformen innerhalb der pro
duzierenden W irtschaft müssen sich 
im Gesamtraum selbst als eine Be
hinderung des W ettbewerbs aus
wirken, wenn eine derartige Recht
setzung nicht allgemeingültig ist. 
Deshalb ist eine Harmonisierung 
der W ettbewerbsordnung von zen
tralem  Interesse. Gerade dieses Ge
biet verlangt eine sehr konsequente 
Einheitlichkeit in der Rechtsetzung, 
denn man kann keinen Unterschied 
machen zw isdien Unternehmungen, 
die in ihrem wirtschaftlichem Han

deln, über den nationalstaatlichen 
Rahmen hinausgreifen, und solchen, 
die ein ausgesprochen regionales 
Interessengebiet haben.

W enn es sich um eine wirkliche 
Integration handeln soll, ist es 
gleichgültig, ob beispielsweise eine 
Hamburger Firma ihre Produkte 
im Raum von Bergedorf oder im 
Raum von Brüssel oder Paris ab
setzt. Denn alle Gebiete gehören 
zu dem gleichberechtigten EWG- 
Raum. Es ist auch völlig gleichgül
tig, ob gegenseitige Absprachen 
zwischen Unternehmen stattfinden, 
die ihren Sitz in einem politischen 
Hoheitsgebiet -eines Partnerstaates 
haben oder eine Anzahl der an 
der Absprache beteiligten Unter
nehmen ihren Sitz in verschiedenen 
politischen Hoheitsgebieten haben. 
Wirtschaftlich gesehen kann es 
eben nur e i n Hoheitsgebiet geben.

W ettbew erb und S ta b ilitä t
Das W irtschaftsmodell, das für 

die W irtschaftspolitik der Bundes
republik maßgebend ist oder maß
gebend war, kann nicht ohne wei
teres für die wirtschaftspolitische 
Konzeption des Gesamtraums in 
Anspruch genommen werden. Eben
sowenig wird man bereit sein, etwa 
die protektionistische Grundhal
tung der französisdien W irtschafts
politik zur Norm zu erheben. Der 
unbehinderte W ettbewerb nimmt 
in unserem W irtschaftsmodell einen 
besonders bevorzugten Platz ein. 
Ja, seine Erhaltung ist bei uns mit 
der Erhaltung einer freien W irt
schaftsordnung gleichzusetzen. Aber 
der W ettbewerb ist schließlich nur 
eine Komponente der freien W irt
schaftsordnung und auch dann nur, 
wenn er nicht ruinöse Formen an
nimmt. Er widerspricht nämlich in 
gewissem Sinne einer anderen vor
rangigen Forderung für eine freie 
W irtschaftsordnung: der Forderung 
nach Stabilität. Es läßt sich nicht 
leugnen, daß gerade die Abreden, 
die unter das Verbotsgesetz der 
deutschen W ettbewerbsordnung fal
len, durchaus als wirtschaftspoli
tische Instrum ente zur Erhaltung 
der S tabilität dienen können.

K a rte ll ' a ls  In tegra tionsinstrum en t
Gerade im Zuge der Integration, 

die für vergrößerte Absatzräume 
verstärkte W irtschaftskapazitäten 
verlangt, die in vielen Zweigen

der W irtschaft größere Produk
tionsleistungen bei verringertem 
Arbeitskräfteeinsatz erzwingen wird, 
bietet das Kartell oder die kartell
mäßige Absprache gerade den mitt
leren und kleineren Unternehmen 
die Möglichkeit, den Anschluß an 
den größeren Raum zu finden.

Die deutsche Kartellangst hat 
etwas Krankhaftes in sich. Die 
Aversion gegen das Kartell geht 
aber weniger von der preisstören
den W irkung dieser Institution 
aus, um etwa den Verbraucher zu 
schützen, als vielmehr von der Vor
stellung, daß die größtmögliche 
Zahl von Anbietern — auch lei
stungsunfähiger — erforderlich ist, 
um das System der freien Wirt
schaftsordnung zu erhalten.

Der größere Raum braucht lei
stungsfähige Produktionseinheiten, 
und es kann im Interesse der 
M arkttransparenz nur gewünscht 
werden, daß sich im Rahmen des 
W ettbewerbs die Anzahl der selb
ständigen A nbieter vermindert. Der 
W ettbewerb ist durchaus nicht das 
einzige unbestrittene Mittel der 
Preiskontrolle. Leistungsfähigere 
W irtschaftseinheiten werden natür
lich auch größere Wirtschaftsmacht 
auf sich vereinigen. Eine strenge 
Gesetzgebung gegen den Miß
brauch wirtschaftlicher Macht wird 
für den EWG-Raum nötiger und 
wichtiger sein als ein Verbot wirt
schaftlicher Absprachen, wie es 
unsere Kartellordnung vorsieht.

Es besteht kein Zweifel, daß von 
allen Partnerländern die Bundes
republik die konsequenteste W ett
bewerbsordnung aufzuweisen hat. 
Das muß aber nicht bedeuten, daß 
sie die erstrebensw erte für einen 
Großraum ist. W ir müssen uns 
aber hüten, daß w ir uns in dem 
Bestreben, einen möglichst unbe
hinderten W ettbewerb aufrechtzu
erhalten, Möglichkeiten eines wir
kungsvollen W ettbewerbs im EWG- 
Raum beschneiden. W ir sollten des
halb rechtzeitig den Mut haben, 
unsere W ettbewerbsordnung zu 
revidieren, um sie den Erforder
nissen eines größeren Raumes an
zupassen, denn in diesem größeren 
Raum trägt sie etwas anachroni
stische Züge und erinnert mich 
immer wieder an eine A rt Zunft
ordnung. (h)
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